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Amtlicher Teil.
Usingen, den 6. Mai 1916.

Die Herren Bürgermeister weiden angewiesen,
Ben möglichen Gelegenheiten die Milnär-

Litte von Weh>pflichtigen daraufhin _ .
L Abstempelung ihrer Mililärpapicre(Pässe

a,l) mit dem Vermerk:
» K.- V. April 1916 teilgenommen.

‘A* Bezkvo. Höchsta. M.

K. -V. April 1916 befreit.
Bezkoo. Höchsta. M.

iit ist- ,
Settel über die Teilnahme, wre solche bis zur
ningung der Militärpapiere einzelnen Leuten
Mdigt worden sind, gelten nidt mehr als

Mir, da diese Leute den Befehl erhielten,
fo,, ihre Militärpapiere zur Abstempelung dem
»iilikommando Höchsta. M. vorzulegen.

^Mannschaften, die sich nicht durch die vor-
iak aufgesührte Art und Form der Abstempe-
Uer Militärpapiere auswcisen können, sind
Bezirkskommando Höchsta. M. zuzuführen.

Der Königliche Landrat.
8209. v. Bezold.

, die Herren Bürgermeister de» Kreise«.

Usingen, den 8. Mai 1916.
Die Herren Bürgermeister ersuche ich, den
„ziigehenden Abdruck de» Erlasse» de» Herrn

imjminister» zu Berlin vom 3. April d. Js .,
tu. Einlösung von Zinrscheinen der Deutschen
W und Preuß. Staatsanleihe» au» dem Aus-
!«d den Gemeinderechnern zur Kenntnis und
chachlung mitzuteilen.

Der Königliche Landrat.
t. 6495. v. Bezold.

die Herren Bürgermeister de» Kreise».
iW

leidI,

tmyt»

Bekanntmachung
Die Herren Mitglieder de» Viehhandels-

«bsitder, welche mit Nutzvieh handeln, ersuchen
n Anis tit ergebenst, der Herbeischaffung von Milchvieh,

tiignvieh und Zugvieh gerade zur jetzigen Zelt
tt ganz besondere Aufmerksamkeit zu widmen.
U mancher Landwirt sich zur Zeit nicht ent>
Men kann, sein mehr oder weniger fette»
8%)iet) abzugebeu, hat ohne Zweifel zum erheb-

Teil seinen Grund darin, daß er kein
Wr Milchvieh und Magervieh zum Einstellen
Mett bekommt. Wenn wir daher mit dazu

solche Tiere in den Bezirk hier einzu-
so wird auch der Abverkauf de» Schlacht¬

et damit erleichtert werden. Leider bestehen in
Bezirken, auf welche wir für die Einfuhr

schlich angewiesen sind, namentlich in der
i Hannover, zur Zeit noch Bestimmungen.

We die Aussuhl von Nutzvieh erschweren. Die
Aich Mmrung besteht aber doch nur darin, daß dem

der.

^andeirverdand urkundlich nachgewiesen werden
H daß e» sich um die Ausfuhr von Nutzvieh
|Wt. Diese Erschwernis förmlicher Art wird
K:% - dadurch am leichtesten überwunden wer»

Donnerstag , den 11. Mai 1916. 51. Jahrgang.

den, wenn die erforderlichen Papiere formular-
mäßig beschafft werden. Wir ersuchen daher, sich
die Einfuhr von Nutzvieh au» den in Betracht
kommenden Provinzen ganz besonder» angelegen
sein zu lassen. Die Bestellscheine können von der
Geschäftsstelle des Verbandes, Neue Mainzerstraße
23, und auch von den Landraliämiern bezogen
werden.

Frankfurta. M-, den 1. Mai 1916.
Der Vorstand de» ViehhandelSverbaNde«
für den Regierungsbezirk Wiesbaden,

v. Bernutz , König!. Landrat.

„Gastwirtschaften, gemeinnützige Anstalten, Lazarette
„usw.) darf an Kaffee nur die Hälfte desjenigen
„Quantums in wöchentlichen Raten verkauft
„werden, da« ihrem nachweisbaren wöchentlichen
„Durchschnittsverbrauchder letzten drei BetriebS-
„monate entsprich!; es muß auch in diesem Falle
„mindestens die gleiche Menge Ersatzmittel verkauft
„werden.

„5. Fertige Mischungen von geröstetem Kaffee
„mit Ersatzmitteln müssen mindesten» die Hälft«
„Kaffee-Ersatzmittel enthalten. Der Preis für
„diese Mischungen darf, wenn sie 50°/o Kaffee
„enthalten, M. 2.20 pro Pfo. nicht übersteigen.
„EnihaUen die Mischungen einen geringeren Pro-
„zentsatz Bohnenkaffee, so ist der Verkaufspreis
„dementsprechend niedriger zu stellen.

„Denjenigen Verkäufern von Kaffee, Kaffee-
„Ersatzmitteln und fertigen Mischungen, welche
„die obigen Bedingungen nicht einhalten, wird
„durch den Kriegsausschuß ihr gesamter Vorrat
„an Kaffee abgenommen werden."

betr. : Tee.
„Der KriegSauSschuß für Kaffee, Tee und

„deren ErsatzmittelG. m. b. H. in Berlin macht
„bekannt:

„Die angemrldeten Bestände an grünem Tee
„werden hiermit unter der Bedingung freigegeben,
„daß der Verkaufspreis im Groß, und Kleinhandel
„M. 2.50 für Vs Kilo verzollt nicht übersteigt."

Berlin W 9, 3. Mai 1916.
Bellevucstraße 14.

KriegSauSschuß für Kaffee, Tee
und deren Ersatzmittel

G. m. b. H.

Wiesbaden, den 5. Mai 1916.
Es ist in letzter Zeit wiederholt vorgekommen,

daß die für Volkrschulzwecke bestimmten Gebäude,
Räume und dergl. zu anderen als unterrichtlichen
Zwecken, z. B. Unterbringung von Kriegsgefangenen
oder sonstigen Gcmeindezwecken usw. ohne unsere
vorgängige Genehmigung verwendet worden sind.
Wir bringen daher unsere Verfügungena-d unter
Nr. 6, § 148 „Hartmautk, Volkrschuiwese» 2.
451" in Erinnerung, wonach in solchen Fällen
jede« Mal ein SchulvoistandSbeschluß herbeizusühren
ist, der unserer Genehmigung bedarf.

Königliche Regierung,
Abteilung für Kirchen- und Schulwesen.

Usingen, den 9. Mai 1916.
Vorstehende Verfügung wird den Gemeinde-

behörden zur Kenntnis und Nachachtung mitgeteilt.
Usingen, den 9. Mai 1916.

Der Königliche Landrat.
Nr. 6550. v. Bezold.

Bekanntmachung.
Da» Beiblatt zur Vakanzenliste vom 3.

Mai d». Js . — Offene Stellen für Kriegs¬
beschädigte— liegt auf dem Landrarsamte zur
Einsicht offen.

Usingen, den 6. Mai 1916.
Der Königliche Landrat.

v. Bezold.

Bekanntmachung.
Der zweite Kriegslehrgang über die Verwertung

der Frühgemüse im Haushalte findet in der Zeit
vom 15.—17. Mai 1916 an der Kgl. Lehranstalt
für Wein-, Obst- und Gartenbau zu Geisenheim
a. Rh statt.

Der Unterrichteplanweistu. a. folgende Vor¬
träge auf:

Empfehlenswerte Verfahren für die Haltbar¬
machung der Frühgemüse im Haushalte(Garten-
inspckior Junge).

Die Ursachen der Entstehung und die Ver¬
hütung des Verderben» von Gemüsedauerwaren
(Prof Dr. Kroemer).

Da« Kochen der Gemüse im Haushalte(Haus¬
haltungslehrerin Frau Brauch).

Bevorstehende Arbeiten in den Gemüsegärten
(GarteninspektorJunge).

An den Nachmittagen werden durch Garten-
inspekior Junge und Frau Brauch prakiische An¬
leitungen über die Herstellung von Dauerwaren
sowie über das Kochen der Gemüse im Haus¬
halte erteilt.

An diesem Lehrgänge können Männer und
Frauen unentgeltlich teilnehmen. Vereinen ist
anzuraten, Vertreter zu emsenven, damit die An¬
regungen im Lande weitgeh ndste Verbreitung
finden. Anmldungen sind baldmöglichst an die
Direktion der L.hrarst lt zu Geisenheima. Rh.
etnzure'chen.

Bekanntmachung
betr. : Kaffee.

„Der Kriegsausschuß für Kaffee, Tee und
„deren EtsatzmittelG. m. b. H. in Berlin macht
„bekannt, daß von den ordnungsmäßig angemel-
„beten und bei ihm verbuchten Beständen an Roh-
„kaffee vorerst eine Quote von insgesamt 10°/o
„jeder einzelnen Sorte zum Veikauf und zur
„Röstung unter folgenden Bedingungen freigegeben
„wirb:

„1. An den Verbraucher darf Kaffee nur in
„geröstetem Zustande verkauft weiden.

„2. In jedem einzelnen Falle darf nicht mehr
„als Vs Pfund gerösteter Kaffee verkauft werden.
„Der Verkauf ist nur gestattet, wenn gleichzeitig
„an denselben Käufer mindesten« die gleiche Ge-
„wichtrmenge Kaffee-Ersatznwtel abgegeben wi' d.

„3 Der Preis für Vs P 'und gelüsteten Kaffee
„und Vs Pfund Kaffee-Ersatzmittel darf zusammen
„M. 2.20 nicht übersteigen.

„4. An Großverbraucher(Kafftehäuser, Hotel»,



Ufingen , den 10 . Mai 1916.
Weitere Gesuche um Erteilung der Genehmigung

zu Hausschlachtungen können nicht mehr berück-
ffchtigt werden und ist daher ihre Einreichung
zwecklos.

Der Königliche Landrat.
v. Bezold.

Ufingen , den 10 . Mai 1916.
Futtermittel -Preisliste.

Die L . Z . D . notiert freibleibend:
Rapskuchen
Palma -Futtermehl
L -Futter
Kartoffelpülpe
Viehsiedesalz
Phosphorsaure » Knochen -Präci-

pitat , 38/43 "/» citr . Phos¬
phorsäure , Basis 42 "/,

Ausl . Futterzucker
Weizenspelzkleie -Melaffe
Au »l. Trockenschnitzel
Kartoffelflocken -Kleie
Traubenkernmchl
Wicken « u . Radegemenge
Sesamkuchen
Kartoffelstärkefutter , Sorte I,

dunkel -körnig
Kartoffelstärkefutter , Sorte II,

dunkel , gemahlen

Mk . 32 — ohne Sack
n 19 .60 „ „
* 23 .50 „ „
„ 15 .40
« 3 .20

n
mit

27 .—
33 .75
15 .20
28 .—
20 . 50
21 .—
23 .20
29 .50

18 .90

19 .50

mit
mit

n
ohne

(mit Knochenpräcipitaten
Obsttrester ( vorzügliche»

Schweinefutter)
Griebenkuchen

zusammen zu

12 .—
„ 23 . -

füttern ).

tt
U

Die Preise verstehen sich ab den naffauischen
Lagerhäusern der L. Z . D . : Frankfurt/Main Ost-
Hafen, Camberg im Taunus , Niederbrechen,
Michelbach in Naffau , Flörsheim am Main oder
Montabaur , in unserer Wahl . Zahlung hat inner-
halb 4 Wochen nach Dalum unserer Rechnung in
bar ohne Abzug zu erfolgen . Die Leihsäcke sind
innerhalb 4 Wochen franko unvertauscht und in
brauchbarem Zustande an das von uns in der
Rechnung genannte Raiffeisen Lagerhaus zurück
zusenden , andernfalls wir uns Berechnung der
Säcke Vorbehalten.

Die Bestellungen sind an da » Landratsamt
zu richten.

Der Königliche Landrat.
v. Bezold.

Der Bundesrat hat auf Grund de» 8 3 de»
Gesetzes über die Ermächtigung de» Bundesrats
zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw . vom 4.
August 1914 (ReichS -Gesetzbl . S . 337 ) folgende
Verordnung erlaffen:

8 1
Eier , die au « dem Ausland eingeführt werden,

find an die Zentral -Einkaufsgefellschaft m . b. § .
in Berlin zu liefern.

8 2
Der Reichskanzler kann die näheren Beding¬

ungen für die Lieferung festsetzen und den Ver¬
kehr mit den eingcsührten Eiern regeln ; er erläßt
die erforderlichen AurführungSbestimmungen.

Der Reichskanzler kann bestimmen , daß Zu¬
widerhandlungen mit Gefängnis bis zu sechs Mo¬
naten oder mit Geldstrafe bi» zu fünfzehnhundert
Mark bestraft werden , und daß neben der Strafe
die Eier , auf die sich die Zuwiderhandlung bezieht,
ohne Unterschied , ob sie dem Täter gehören oder
nicht , eingezogen werden.

8 3
Der Reichskanzler bestimmt , inwieweit diese

Verordnung auf die Einfuhr von Eiern au » den
besetzten Gebieten Anwendung findet . Er kann
Bestimmungen über die Durchfuhr von Eiern er¬
lassen.

84
Der Reichskanzler kann Ausnahmen zulassen.

8 5
Die Verordnung tritt mir dem Tage der Ver¬

kündung in Kraft . Der Reichskanzler bestimmt
den Zeitpunkt des Außelkrafttreten ».

Berlin , den 18 . April 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzler ».

Delbrück.

Auf Grund der Verordnung de» Bundesrat»
über die Einfuhr von Eiern vom 18 . April 1916
(R .-G . Bl . S . 299 ) bestimme ich:

8 1
Eier , die nach dem Inkrafttreten dieser Be¬

stimmungen aus dem Ausland eingeführt werden,
dürfen nur durch die Zentral -Einkaufsgefellschaft
m . b. H . in Berlin oder mit deren Genehmigung
in den Verkehr gebracht werden . Wer nach diesem
Zeitpunkt Eier au » dem Ausland einführt , hat sie
an die Zentral -Einkaufsgesellschaft zu verkaufen
und zu liefern.

8 2
Wer au » dem Ausland Eier einführt , ist ver.

pflichtet , der Zentral - Einkaufsgefellschaft tn Berlin
unter Angabe von Menge , Art , Einkaufspreis , Art
der Verpackung und Bestimmungsort unverzüglich
nach der im Ausland erfolgten Verladung Anzeige
zu erstatten , auch alle sonst handelsüblichen Mit¬
teilungen an die Zentral -Einkaufsgesellschaft weiter¬
zuleiten . Er hat den Eingang der Eier und deren
Aufbewahrungsort der Zentral -Einkaufsgesellschaft
unverzüglich anzuzeigen.

Die Anzeigen und Mitteilungen erfolgen tele¬
graphisch und find schriftlich zu bestätigen.

Als Einführender im Sinne dieser Bestim¬
mungen gilt , wer nach Eingang der Eier im In¬
land zur Verfügung über sie für eigene oder
fremde Rechnung berechtigt ist . Befindet sich der
Verfügungsberechtigte nicht im Inland , so tritt an
seine Stelle der Empfänger.

8 3
Wer au » dem Ausland Eier einführt , hat sie

bis zur Abnahme durch die Zentral -Einkaufsgefell-
fchaft mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf¬
mann » aufzubewahren , in handelsüblicher Weise
zu versichern und auf Abruf nach den Anweisungen
der Zentral -Einkaufsgesellschaft zu verladen . Er
hat die Eier auf Verlangen der Zentral -Einkaufr-
gesellschaft an einem von dieser zu bezeichnenden
Orte zur Besichtigung zu stellen.

8 4
Die Zentral -Einkaufsgesellschaft hat sich unver¬

züglich nach Empfang der Anzeige von der Einfuhr
und , wenn eine Besichtigung vorgenommen wird,
nach der Besichtigung zu erklären , ob str die Eier
übernehmen will . Das Eigentum geht mit dem
Zeitpunkt auf die Gesellschaft über , in dem die
Uebernahmeerklärung dem Veräußerer zugeht.

8 5
Die Zentral -Einkaufsgesellschaft hat für die von

ihr übernommene Ware einen angemessenen Ueber-
nahmeprei » zu zahlen.

Alle Streitigkeiten zwischen der Zentral -Ein-
kaufSgesellschaft und dem Veräußerer über die
Lieferung , die Aufbewahrung und den Eigentums¬
übergang entscheidet endgültig ein Ausschuß . Der
Ausschuß besteht au » einem Vorsitzenden und vier
Mitgliedern sowie deren Stellvertretern , die sämt¬
lich vom Reichskanzler ernannt werden.

Der Reichskanzler kann allgemeine Grundsätze
aufftellen , die der Ausschuß bet seinen Entscheid¬
ungen zu befolgen hat.

8 6
Der Verpflichtete hat ohne Rücksicht auf die

endgültige Feststellung de» Preise » zu liefern , die
Zentral -Einkaufsgesellschaft vorläufig den von ihr
angemessen erachteten Preis zu zahlen.

8 7
Die Abnahme hat auf Verlangen de» Ver¬

pflichteten spätestens binnen 5 Tagen von dem
Tage ab zu erfolgen , an welchem der Zentral -Ein¬
kaufsgesellschaft das Verlangen zugeht . Erfolgt die
Abnahme innerhalb der Frist nicht , so ist der
Kaufpreis von diesem Zeitpunkt ab mit 1 vom
Hundert über dem jeweiligen Reichsbankoiskonlsatz
zu verzinsen.

Die Zahlung erfolgt spätestens 14 Tage nach
Abnahme . Für streitige Restbeträge beginnt die
Frist mit dem Tage , an dem die Entscheidung de«
Ausschusses der Zentral - Einkaufsgefellschaft zugeht.8 8

Ausgenommen von diesen Bestimmungen sind
geringfügige Mengen , die zum Reiseverbrauch oder
im Grenzverkehr au » dem Ausland eingeführt

lliifT' rnii—

IWer Brotgetreide verfüttert,Iversündigt sich am Vaterlande |

werden , sofern die Einfuhr nicht zu
erfolgt.

Inwieweit im übrigen Ausnahmen
Bestimmungen zugelaffen werden , bleib,
Anordnung Vorbehalten.

8 9 ,W
Die Zentral -Einkaufsgesellschaft h„

Abgabe der erworbenen Eier die zẑ , °i>
des Reichskanzler » oder der von ihm
Stelle innezuhalten.

§ 10
Mit Gefängnis bis zu sechs

mit Geldstrafe bi» zu fünfzehnhundert sm ’

&
L<

Dlll>
ginn

bestraft , wer den §§ 1 bi« 3 dieser
zuwiderhandelt . Bei Zuwiderhandlungen ^
die Anzeige - und Lieferungspflicht könne« ^
der Strafe die Eier , auf die sich die »>.
Handlung bezieht , eingezogen werden , oh«/ « ? !
schied, ob sie dem Täter gehören oder nick? 1 <r

Diese Bekanntmachung tritt mit de», , ? !>,!
der Verkündung , der 8 10 mit dem z«
1916 in Kraft.

Berlin , den 18 . April 1916.
Der Stellvertreter de» Reichrh

Delbrück.

igelunp
tob« :
lit fr

Der Bundesrat hat auf Grund der §] ^ ^
Gesetzes über die Ermächtigung de» Bunde,,,
wirtschaftlichen Maßnahmen usw . vom 4 »
1914 (ReichS- Gesetzbl . S . 327 ) folgende st
nung erlassen:

8 1.
Der Reichskanzler ist ermächtigt,

den Großhandel mit Fischen nach Anhöru,,
Sachverständigen festzusetzen . 11

8 2.
Die Preise sind für da » Reichsgebiet tnak

soweit nicht gemäß 8 3 abweichende Bestium
getroffen werden.

8 3-
Zur Berücksichtigung der besonderen M,

hältnisse in den verschiedenen Wirtschaft
können die Landeszentralbehörden oder die om]
bestimmten Behörden für ihren Bezirk odn
ihre » Bezirke » Abweichungen von den Pich ite {ne
ordnen . Der Reichskanzler kann HöchstgrniM^ »uer
diese Abweichungen vorschreiben. dufter,.

Bei Verschiedenheit der Preise am Oil, fl* au'
IThiai

Imirre

gewerblichen Niederlassung de» Käufer»
Verkäufer » sind die für den letzteren Ort
Preise maßgebend.

Wild die Ware an einen anderen Ort 4 ®!l
den der gewerblichen Niederlassung de» Veist® 'nel
verbracht und dort für dessen Rechnung «i
so sind di« für diesen Ort gellenden Preis, '
gebend.

8 4 . | C*
Insoweit Preise gemäß 8 1 festgesetzt sich K

Gemeinden qjit mehr al » zehntausend Emms
verpflichtet , andere Gemeinden sowie Koni»
verbände berechtigt und auf Anordnung da
deszentralbehörde verpflichtet , Höchstpreise ft
Kleinverkauf von Fischen unter BerückstchligliGlM 3
besonderen örtlichen Verhältnisse sestzusetzen.
Reichskanzler ist befugt , Vorschriften Sit Am
Grenzen zu erlassen , innerhalb deren sich di, flMd
Verkaufshöchstpreise zu bewegen haben . M frd

D,i

iilftiel

Preisprüfungsstellen bestehen , find diese «
Festsetzung zu hören.

Sind die Höchstpreise am Orte der gem
Niederlassung des Verkäufer » andere al,
Wohnort de» Käufer », so sind die erstem
bend.

8 3 . j
Gemeinden können sich miteinander »

Kommunaloerbänden zur gemeinsamen FM ](1 „ on
von Höchstpreisen vereinigen . , m

Die LandeSzeniralbehörden können JtotflM̂ t0
verbände und Gemeinden zur gemeinsam,» ltmm
setzung von Höchstpreisen vereinigen.

8 6 . Wh,
Soweit die Höchstpreise für einen fltfl kl ««,

Bezirk geregelt werden , ruht die Verpslichms -z-W
die Befugnis der zu dem Bezirke gehörende»
meinden und Kommunalverbände . ton, di

8 7. Ä!I,

Die auf Grund dieser Verordnung fefr̂ ^ bade
Preise sind Höchstpreise im Sinne bei w JWi
betreffend Höchstpreise , vom 4 . August
der Fassung der Bekanntmachung vom 17 f



jz-Aesetzbl. S . 516) in Verbindung mit
imacbungen vom 31. Januar 1915

S . 35) und vom 33. März 1916
S - 183).

8 8-
. LandeSzenlralbehöiden erlassen die Beilim-W Ausführung des§4. Sie können
",' daß die Festsetzungen nach§ 4 anstalt
di/ Gemeinden und Kommunalverbände durch" - ^ erfolgen. Sie bestimmen, wer als
«naloerband, als Gemeinde oder als Vorstand

JL dieser Verordnung anzusehen ist.
®! Landeszentralbehörden oder die von ihnen
Iqten Behörden sind befugt, Ausnahmen zu-

8 s.
D

-Diese

, Aleinverkauf im Sinne dieser Verordnung
^ Verkauf an den Verbraucher.
*  8 io.

Beiordnung tritt mit dem Tage der
diing in Kraft. Die Verordnung über die

, na der Fisch- und Wildpreise vom 38.
r 1915(ReichS-Gesetzbl. S . 716) tritt, so-
jte Bestimmungen über Fischpreise enthält,

Men Tage außer Kraft; jedoch bleiben die
grund dieser Verordnung festgesetzten Höchst-

biS auf weiteres in Kraft,
den1. Mai 1916.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers
Delbrück.

S-rl'N.

Pniil
nhöi^

Uichtmtlichn Seil.
0er Krieg.

§18 Großes Hauptquartier,  9 . Mai.

Westlicher Kriegsschauplatz:
tot Anschluß an die Erfolge auf der Höhe
narben mehrere südlich des Termitenhügels

von Haucourt) gelegene feindliche Gräben
r»t.
iin Versuch des Gegners, das auf Höhe 304
«ne Gelände unter Einsatz starker Kräfte
^erobern, scheiterte unter für ihn schweren

Wen. Ebensowenig hatten französische An>
auf dem Ostufer der Maas in der Gegend

Wumonl-GehöfleS Erfolg. Die Zahl der
Mfchen Gefangenen dort ist bis auf drei
jnt  dreihunderlfünfundstebzig Mann (außer
n Verwundeten) gestiegen, es wurden neun

erbeutet.
den übrigen Fronten ist außer mehreren

Vreil erfolgreichen Patrouillenumernchmungen
45 1 (tt Besonders zu berichten.

vestlicher und Balkan-Kriegsschauplatz:
tzt sich üichis Neues.
Sinm! Oberste Heeresleitung.
Kowi

ng dn Vlö Berlin,  9 . Mai. (Amtlich.) Ge-
eiseI Milch einer ErkundungSfahrlhalten zwei
ichtiW>!«mTorpedoboote nördlich Ostende am 8. Mai
letzen, « llagr ein kurzes Gefecht mit fünf englischen
en fiht Wern, wobei ein Zerstörer durch Artillerie-
ich di, -P schwer beschädigt wurde. Unsere Torpedo-
n. S ui find wohlbehalten in den Hafen zurückgckehrt.
iese« Der Chef de» Admiralstab» der Marine.

Me und provinzielle Nachrichten.:e all _
eten» * Feldberg - Jugendturnen.  Laut

MetieÜer Weisung soll der turnerischen AuS-
>tag der Jugend in erhöhtem Maße Rechnung

j? tagen werden. Hierzu anzuregen ist der Zweck
* vW netoorn Feldbergfest Ausschüsse angeregtenW»tt-

uni, das am 16 Juli auf dem Feldberg statt«
Kom ja j0jj können daran teilnehmen alle

lfame» ugmannen der Jahrgänge 1896 bis einschließ-
11902, welche entweder einem Turnverein des

. lllilrheinifchen TurnkreiseS, einer Jungwehr
en gE ii «net dem Ortsausschuß für Jugendpflege
ichttiG Wchenen Vereinigung oder einer höheren
örenbw PljtQnftalt angehören. Den Ehren>Ausschuß

die Herren Regierungspräsident Dr. von
, Wiesbaden, Generalleutnant Schuch,
-den, General von Heyl, Darmstadt,
»Herr von Heimburg. Da» Welturnen
>» 3 Stufen statt mit folgenden Hebungen:
se (Jungmannen der Jahrgänge 1896,

1897, 1898, 1899) Freiweitspringen, Kugelstoßen
(5 Kilogramm) und Laufen über 100 Meier.
Unterstufe(Jahrgänge 1900, 1901 und 1902)
Freiweilspringen, Ballweitwersen und Laufen über
100 Meter. Außerdem ist für beide Stufen eine
Pflichtsreiübung vorgesehen, auch sind MannschafiS-
kämpfe in Etlboienlauf und Tauziehen in Aussicht
genommen, ebenso Turnfahrten, Uebungimärsche
und Geländeübungen. Die Einzelheiten werden
noch bekanntgegeben. Dem Welturnen, das um
10 Uhr beginnt, gehen Gottesdienste beider Be¬
kenntnisse voraus.

* Spargel ohne Butter.  Viele Haus-
frauen glauben, ohne Butler diese» köstliche Gemüse
nicht anrichten zu können. Der Feinschmeckerv-r«
zichkete auf die Butter im Spargel bereits, als
dieselbe noch in Hülle und Fülle zu haben war.
Gerade die nicht immer einwandfreie Butter ver¬
darb in den meisten Fällen da» Aroma de»
Spargel». Wer hat denn schon in Oesterreich und
Ungarn, insbesondere in Wien, den Spargel mit
Butter gegessen? Am zweckmäßigsten wird der
Spargel mit etwa» Salz abgekocht und so aufgc-
tischt. Der Esser kann sich nach seinem Geschmack
die Pfeifen noch mit mehr oder weniger Salz be¬
streuen. Man lasse also das köstliche Gemüse
nicht unbeachtet, sondern verbrauche cs auch ohne
Butter.

— Riedelbach . Neuweilnau , 8. Mai.
Lehrer Karl Ehrhardt  von hier wurde zum
Leutnant  d . R. befördert.

— Frankfurt , 9. Mai. lieber die Ent¬
deckung der Täter meldet der Polizeidericht folgende
Einzelheiten: „In der Mordsache Haymann sind
die Täler ermittelt worden. Es kommen in Be¬
tracht der Arbeiter Alfons Kirchner und der Dr>her
Karl Münzer. Die Täter haben die Tat vorher
ausbaldowert, sind mir einem von dem jungen
Münzer erhaltenen Hausschlüssel in den Hausflur
eingedrungen und haben Haymann in einem Ver«
steck erwartet. Nachdem Haymann seine Hunde
auf die Straße geführt und das Licht im Haus¬
flur ausgelöschl hatte und im Begriff war, sich in
seiner Wohnung einzuschließen, haben sie ihn über¬
fallen. Als durch eine Männerstimme und Ge¬
polter auf der Treppe Enid ckang drohie, haben sie
dem auf dem Boden liegenden Haymann da«
Taschentuch in den Mund gesteckt und die Flucht
ergriffen. Angeblich war nur geplant, den allen
Mann, der vor Schrecken starr und wehrlos sein
würde, zur Hergabe der Schlüssel zu zwingen und
ihm das in seinem Schreibtisch vermutete Geld
zu nehmen. Der entstehende Lärm setzie die Ein¬
brechr in Schrecken, und so begnügien sie sich
damit, das Portemonnaie mit 60 Mk. zu ent¬
wenden. Der eine Täler Karl Münzer ist ein
Neffe der Haushälterin de» Ermordeten."

— Wiesbaden , 8. Mai. Zu Beginn der
heutigen Sitzung d-S Kommunallandtages stellte
Abg. Gräf-Fcankfurt den Antrag, den Regierungs¬
präsidenten als Slaatskommissar zu ersuchen, dahin
willen zu wollen, daß das Ausfuhrverbot au« den
Landesteilen Bayern, Hessen, Baden, Württemberg
sofort aufgehoben unde» möglich gemacht werde,
die Bevölkerung mit den dort vorhandenen Lebens¬
mitteln zu versorgen. Regierungspräsident Dr. v.
Meister teilt hierzu mit, daß er vor einiger Zeit
bereit» einen eingehenden Bericht an die maßgeb¬
liche Stelle gerichtet hat, der zur Zeit schon Gegen¬
stand der Erörterung ist; er hoffe, daß seine Vor¬
stellungen Erfolg haben werden. Der Kommunal-
landlag erklärte sich damit einverstanden, daß der
Bezirksverband die KriegSbefchädigtenfürforge für
den Bezirk solange übernimmt, bi» vom Reich
oder den Staatsbehörden eine einheitliche Organisation
und Uebernahme der Kosten auch der Provinzial-
(Landes-) Ausschüsse sür Kriegsbeschädigienfürsorge
durchgeführt ist. — Beschlossen wurde weiter die
Errichtung einer Nassauischen Kriegshilfskaffe. Die
Gewährung von Darlehen soll grundlätzlich be¬
schränkt werden auf Kriegsteilnehmer oder Ange¬
hörige, welche durch den Krieg in Bedrängnis ge¬
raten sind. Als Betriebskapital ist der Betrag
von 3 Millionen Mk. vorgesehen, der zur Hälfte
vom Staat, zur andern Hälfte vom Bezirksverband
aufzubringen ist. — Ueber den Geschäftsbericht
der Nassauischen Lebeusversicherungsanstaltberichtet
Abg. Dr. Wöll-Frankfurt; die Lebensfähigkeit der
Anstalt hat sich erwiesen, ihre Rentabilität ist gut,
und auch im Kriege hat sich der GeschäflSumgang
erweitert.

— Eltville , 6. Mai. Eine für die Stabt
erfreuliche Nachricht ist eingetroffen. Der Herr
Minister hat nach jahrelangen Verhandlungen sich
bereit erklärt, das Seminar auf Staatskosten zu
erbauen, unter der Bedingung, daß die Gemeinde
das Grundstück stellt und einen einmaligen Zuschuß
von 50 000 Mark gibt. Diese Leistungen hat der
Magistrat seiner Zeit schon angeboren. Die Stadt¬
verordnetenversammlung wollte allerdings nur
35 000 Mark bewilligen. Es ist aber kaum
daran zu zweifeln, daß die Stadtverordneten¬
versammlung schließlich ihre Bewilligung auf
50 000 Mark erhöhen wird.

Letzte Nachrichten.
WTB Großer Hauptquartier,  10 . Mai.

(Amtlich.)
Westlicher Kriegsschauplatz:

In den Argonnen versuchte der Feind im An¬
schluß an eine Sprengung in unsere Gräben ein-
zudringen; er wurde abgeschlagen.

Südwestlich der Höhe 304 wurden feindliche
Vortruppen weiter zurückgedrückt und eine Feld¬
wache aufgehoben. Unsere neuen Stellungen̂auf
der Höhe wurden weiter ausgebaut.

Deutsche Flieger belegten die Fabrikanlagen
DombaSle und Raon La'Etape ausgiebig mit
Bomben.

Oeftlicher Kriegsschauplatz:
Südlich von Garbunowrka(westlich Dünaburg)

wurde ein russischer Vorstoß au» schmaler Front¬
linie unter schweren Verlusten sür den Gegner
abgeschlagen.

Balkan-Kriegsschauplatz:
Keine besonderen Ereignisse

Oberste Heeresleitung

f  Herste\
empfehlen als vortrefflichesW

Hustenmittel ff

Millionen gegenI

Heiserkeit, Verschleimung,
Katarrh, schmerzenden Hals,
Keuchhusten, sowie als Vor¬
beugung gegen Erkältungen,
daher̂ hochwillkommenjedem

KriegerI
CMfl not- begl. ZeugnisseI
\ \ i \ : ' I von j Aerzten und

Privaten verbürgen|
" den sicheren Erfolg. |

Paket 25 Pf., Dose 50 Pf.
| Kriegspackung 15Pf.,keinPorto.

Zu haben in Apotheken sowie
bei:

Amts-Apotheke in Ufingen.
Heinrich Arnold, Konditor

in Ufingen.
Th. Reusch in Ufingen.
Christ. Schollenberger 2r.

in Wehrheim.
G. Schotts Bäckermeister

in Grävenwiesbach.
Wilh.Ernst Ww. in Anspach.

tee Schmidt
Frankfurt a. M. — Gegründet 1730.

Teespezialmischung Mk. 2.50, 3, 4, 5 p. Pfd
Verkaufsstelle in Usingem

Amtsapotheke von Dp.  A « Lostze«



Es ist bestimmt in Gottes Rat,
daß man vom liebsten, was man hat,
muß scheiden.

In der Nacht vom 27. zum 28. April starb den Heldentod fürs Vaterland
mein innigst heißgeliebter Mann , der treusorgende Vater seines einzigen Böhnchens

Gefreiter CCUlbclttlC<IUTlb<H*dt
im 27. Lebensjahre. — Wer ihn gekannt, fühlt meinen Schmerz.

Die tieftrauernde Gattin
Emilie Caunbardt, geb. Best , und Kind*

Kundstadt , den 2. Mai 1916.

frisch vom Seeplatz
eintreffencl:

Brotkartenfrei!

zum Strecken von BackmehlV2 PfdMaismehl
Maisgries Ersatz für WeizengrieS 7* Pfv

E) Fruchtsäfte s
Himbeer-Syrup , 7, Fl. 75 Pfg., 7, Fl. 130 Pfg.

Zitronensaft, 7, Fl. 40 Pfg., 7, Fl. 00 Pfg.
Ia Apfelwein, hell7, Fl.40 Pf., Export7, Fl. 44 Pfg

Feinstes Kraftfleisch

Zitronen,

Usingeo bergasse 12

Zwangs-Versielgerung.
Donnerstag , den 11. Mai 1916 , vor¬

mittag» 11 Uhr, versteigere ich in Mönstadt
öffentlich, meistbietend, gegen gleich bare Zahlung:

1 Ziege, 1 Kuh,
anschließend:

1 Nähmaschine, 1 Centrifuge.
Sammelpunkt am Bürgermeisteramt.
Usingen, den 10. Mai 1916.

Mohne«.
Gerichtsvollzieher

Mit

Nimmt
legen alle Hühner mehr Eier.

Zn haben bei
Feter Bermbach,

AmtlicherTaschen-

Zeitungen Fahrplan
- Preis 15 Pfg . -

(sauberes Einwickelpapier)
in Päcken zu 30  Pfennig abzugeben.

Kreisblatt - Drnckerei.

Plakat-Fahrplan
- Stück 10 Pfg . -

vorrätig in R . Waguer ' s Buchdruckerei.

BekanntmachiiQ:
der Stadt Using etl
Die Gemeindesieuerliste liegt vomu ***

d. Ml», auf dem Bürgermeister«^ ' ^
sicht offen. ^

Gegen die Veranlagung steht bjJL
pflichtigen binnen einer Ausschluß̂ ^
Wochen nach Ablauf der Auslegung»̂
rufung zu, und zwar:

a. wenn die Veranlagung durch dj,
fchätzungskommifsion ohne Beanflä^
folgt ist, an die Veranlagung»!^

d. wenn die Festsetzung des Steuers^
die Veranlagungskommission
hat, an die Berufungskommissiov^

Die Gewerbesteuerrolle liegt währendU K
Zeit zur Einsicht der Steuerpflichtigen oft,, Äiß

Usingen, den 10. Mai 1916 '"V"
D« M°M ^

c.
Die 1. Rate Staat »- und Gemeindest,,.

Hundesteuer per 1. Sem . 1916, sowie diê ^ ^
steuer per 1916 wird bi» 15. Mai w
von 8 bi» 12 Uhr erhoben. Mit der a*
der Steuerzettel ist begonnen.

Usingen, den 10. Mai 1916.
Die Stadlkaffe, fli,^

Air geß . Kkluhtmz?
für ' pr«

Landwirte und
Schweinezucht
r litttf aussehendes Bichl
* will , bei Milchdicr

sere Milchausbeutung, bei Schweine»

Jlteif

Mer
Zunahme des Körpergewichts, derß, ^
Beigabe zum täglichen Futter nur:

L. Teppen MM
Mild

ladjtEi,
Zu haben bei Herrn

Peter Bermbach,Usi»̂
Abgebrannter

Apkellresle
als Viehfutter per Zentner 70

in Fuhren abzugeben.
2 Rosenberg & Sülii—

jjmm
ihnb
1500

Diese
116in
Uftnfl

»lliigkr Hausbursl:
für leichte Arbeiten gegen guten Lohn uni
Station gesucht.

Buchhdlg. Mriedr . Streckst £ |,et
Friedberg i. Hessen.

Braver Junge
kann da» Schuhmacher -Handwerk li tsmz
und sofort in die Lehre treten.

Franz Sommer , Schuhmaije»
Usingen.

Schöne Kopisalat-Pil
(Freiiandpflanzen)

abzugeben. R . Wagner'

Umi
U

Rin!
igttmi
liind«

im im
In

um
Milil

».Uni

«ihnen
mlwittj

6riltl ) lll )ll *“ faufen ober  ö » leih."Zu erfragen im Kreirbl/

iruditbrirff empfiehlt
R . Wagner 's
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